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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX, mit 
dem das Notarversicherungsgesetz 1972 ge
ändert wird (3. Novelle zum NVG 1972) 

Der Naltiionall'!at hat !beschlossen: 

Artikel I 

Das NVG 1972, BGB!. Nr. 66, in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBt Nr. 781/1974 und BGBt 
Nr. 708/1976 w,ird geändert wie fo'lgt: 

1. § 2 Z. 3 lit. c hat 2m 'laUiten: 

"c) zum N01lar neuernlannt ist unld das Amt 
noch nicht angetlr,eten hait." 

2. § 9 Albs. 1 ,und 2 sinld durch folgende Ab
sätze e;u ers-etz'en: 

,,(1) Die Mittel zur Bes'trcitung Ider Aufwen
dunglen der Pensionsversichenung wer,dien durch 
Beiuäge ,der Versicherten gemäß Abs. 2 'und 
durch sonstige EinnaJhmen a!ufgebracht. 

(2) DLe Versich1erten hahen mona!tLich einen 
Beitng in der Höhe des jeweits ads Beitl'agssatz 
festgesetztfl11 Hunde1'1tsat'Zlesdel' ßeitragsgrund
la!ge, mindestens jedoch 1 000 S, zu entrichten. 
überschreitet der ß.eitragssatz 10 v. H., so ist für 
jeden voDIen Pl"Ountpunkt darüber der jeweilig-e 
Mindestbeitr:ag um 100 S ([JU e1'1höhen. An die 
Stelle der genannten Beträge ttreten ~b 1. Jänner 
eines jden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 21 mit dem jeweiLigen Anp3lssungfaktor (§ 20) 
vervielfachten Beträge. 

(3) Der Beittl"ags.satz ~st von d-er Hauptver
sammlung jedes Jahr für dlas folgende Jahr unter 
Bedachtnahme a.uf die ,a;l.lgemeinefinanzieUe Lage 
der Versicherungsanstalt, 'aJ\]Jf ,die he~bsächtigte 
Verwenodung bzw. Erhöhung der adlgemeinen 
RückJageund auf die zuerwal"tenden sonstigen 
Einnahmen, indem zur Deck,ung ,der zu erwa:r
tenden AusgaJben -erforderlichen Ausmaß ~estzu
setz-en. Reichen in einoem Geschäftsjahr voraus
sichtlich . die Eruäge an Versicherungsbeiträgen 
zuzüglich ,der ,sonstigen Einnahmen zur Deckung 
der Ausgaben -nich,t aus, so -hat ,die Hauptver
samm1lung, 'so'weit sie nicht Maßnahmen im SinnIe 

des § 80 Ibeschll,ießt, spätestem ein Monat vor 
dem Ende ,des Geschäftsjahres d-en Bcitragss~tz 
für ·d3ls :granze ;laufende Geschäftsjahr oder einen 
Teil desselben ~m ,erlomlierlichen Ausmaß neu 
festrus,etzen." -

Di'e bisherigen Albs. 3 und 4 erlhalten die Be
zeichnung Ahs. 4 und 5. 

3. § 11 halt zu lau~en: 

"Fälligkeit und Einzahlung der Beiträge; Ver
zugszinsen 

§ 11. (1) Die nach § 9zu entrichtenden 'Bei
träge 'Sind fällig: 

1. wenn der Beitragssaltz nach § 9 Abs. 3 erster 
Satz f'estg,esetzt WlUlr,de, ,am ilet:vten Tag a.es 
Kalendel"monatt:es für den ,sie 2'JU [eisten sind; 

2. wenn -der B,mtr-agssatz nach § 9 Abs. 3 zwei
ter Satz neu f.estgesetzt wurde, 'arm 1,etzten 
Tatg des K:lJLenodermona:tes ~n ,dem die Neu
festsetzung irm Sinne ,des § 72 Abs. 5 ver
lautbart WTUrde. 

Die Beiträ,ge sind vom 'Beitragsschuidner bis zum 
15. ,des der FäbLigkeit zweitfolg,enden Kalender
monates an die Versicherungsanstait einzuzahlen. 
Werden ,die B,eiträge nicht innerhalb ,dies-er Frist 
eingezahh,so sind -unbeschadet :des Albs. 2 v.on 
diesen rückSltändigenBeiträgen Ve=gszinsen in 
der Höhe von 10 v. H. zu entrichten. Für die 
Blerechnung der Verzugszinsen sind diiie rückstän
digen jß,eiträge auf voILe 10 S a:bzuruooen. In 
Berücksichtigung ,der wirtschaftlich-en Verhältnisse 
des B~tra:gsschuldners kann die, Versicherungs
anstailt &e Verzugszinsen herabsetzen oder nach
sehen. Die Verzugs~nsen können ü1berdies nach
g,esehen werden, wenn .ihre BinhebuIlig mit Kosten 
v,erlbunoden wäre, ,die ~n keinem 0 angemessenen 
Verh~tnis zur Höhe ,der Verzugszinsen stehen 
und wenn ,die Nachs'icht der Vierwaltungsv-erein
fachung ,dient. 

(2) Wurde von der H~uptversa:mrndungder 
BeitngsSla:tz ineiinem höheren Ausmaß als 
10 v. H. festgesetzt, so kann sie ,die Verzugs
zinsen gemäß Abs. lemspllechend erhöhen, höch
stens j.edoch !bis zum j'eweils _,geltenden Hundert-
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2 933 der Beilagen 

sa<tiz ,des ,B'eitra<gssatzes {§ 9 Abs. 2). Die Erhöhung 
Wil1d, ,so[,ern die HamptverSiammlung l~einen spä
teren Wi1"ksamkettsbeginn !beschließt, mit Idem 
au:f die Vierilautbarung der Erhöhung im Sinne 
des § 72 Alhs. 5 nächstfO'lg,enden Monatser;sten 
wirksam." 

4. § 12 'erster Satz hat w lauten: 

"D~e nach § 9 w entrichtenden Beiträge ent
faHen z,ur Gänze amf die Versicherten, doch 
schuldet ,die auf den Nota'r.i3ltskandi!daten ,eiu
faUenden iBeiträge - ausg,enommen die auf 
Grund einer Neufestsetzung de~ Beitragssatzes 
nach § 9 Abs. 3 zweit,er Satz z,u entrichtenden 
~eiträge - !der jeweiils aJs Dien~tgeber in Beoracht 
kommende N.otar hz)V. Notariatssuhstitut." 

5. § 13 'ha:t ZJU ~<lJU!ten: 

"Vorlage des Einkommensteuerbescheides 

§ 13. V,ersicherte, die z,ur Einkommensteuer 
v,eran13lgt weliden, halben den j,eweils letzten 
rechtskräftigen Einkommensteuetbescheid unver
zügilich nach s'einer Zustellung der Ver&icherungs
anstalt z,ur Einsicht vorzu:legen. Die als Dienst
geber in Betracht kommenden V,ersich,erten haben 
die Albschriften ,der Lohnkornen ;der Notariats
kandtcla-neri unverzüglich nach AMauf eines jeden 
KaJlenderjaihr,es, im HaUe ,der Beendigung des 
Dienstverhältrüsses !binnen Monatsfr.ist, ,der Ver
sicheruhgsa,nstaltZJik Einsicht vorzulegen." 

6. a) § 14 Abs. 1 Ein!leitung ha,t z,u lauten: 
;,Di,e Venicherungsahstalt hat nach Vorliegen 

der erfordeirlidilen Uriterlageri die ri~ch § 9 zu 
eritr.ichteDldlm Beiträge für ,ein Kalenderjahr im 
Sinne der §§ 9 und 10 neu zu herechnen, und 
zwa'r" 

b) § 14 Albs. 2 hat ZIIi laut'eri: 
,,(i) 1m KaJJ.endefja,hr de,s VersicherungsfaHes 

und inde~ die&em voranglehenden Kalenderjähr 
s,ind der N:euberechnungder Beiträge ,die nach 
Ahs. 1 in Betracht kommenden Eirikünfte aus 
dem ,dem Ka'1enderjahr des Versicherungsfalles 
zweitvoliangegangenen Ka.1enderjahr zugrunde zu 
legen.'< 

, 7. im § 15 Albs. i ist der zweite S3JtZ durch 
foiigende Sätze zu ersetzen: 

,;Hihs'ichclich dieser Beiträge gelten die Be&tim~ 
inungen über., .die Eihzarhlung der Heiträge und 
die VeriAJigszirtsen; die Be]tr~slast und die Bei
tragssthulderttspriechend; i~i auf Grund einer 
Neuberechnung der Beiträge der für ein Kalen
derjahr na~trägJJi~ v!,rgesehriebene Beitrag, um 
mehr ,als 15 v. H. höher als der Betrag der 
nach § 9 .ell'triehte,ten Beiträge, si?d ai~ BesiJiin
niimgen uher ~iC;C Verzugszin'Sen mit qer Maßgabe 
,lllz'uwenden, daß Vom a~s"~ä)idigen U ritersmi.eds
IhetI1ag, ungeachtet ider FätLigk,eit, it.b dem si.ebten 

KaiIendel'mon3lt ,dies.,dem ah:zu.rech,rtenden Jahr fol
genden Kalenderjahrles VerZJugszinsen zu entrich
ten sind. Der S3Itz von 15 v. H. erhöht sich um 
jenen P,rozents3JtZ, um ,den sich der Beitragssatz 
auf Grund der Anwe11ldu11ig des § 9 Abs. 3 
erhöht. Er.gibt die Neulberechnung, daß Beiträge 
zu Ungebühr entJ:1ichuet wOJ:1den sind, so sind 
d]ese dem EinzaMer .zurückz,u:oah'len." 

8.§ 20 hat :ou "huten: 

"Anpassungsfaktor 

§ 20. (1) Mit Wj,rrosamkeit ah 1. Jänner e,ines 
jeden Jahres ,sind ,die P.ensionen, für die der 
Stich,taJg vor dem 1. Jänner dieses J ahl'es liegt, 
mit dein von der Hauptv,ersammlull,g (§ 72 Ahs; 4 
Z. 5) f,estgesetzten Anpa<ssungsfaktor zu vervild
fachen. D~esgilt für Pensionen aus dem Versiche
rungsfall des Alters, für ,die der Stichtag im 
:oweiten Hallbja,h'r des diesem Jahr vorangegan
genen Jahres liegt nur hinsichtlich ,des Grund
betrages und ,des Steigerungsbetrages. 

(2) Die Zusatzpensioneiner Pen~'ion n'.lch Abs. 1 
zweiter Sa'tz ist ersllmals mit Wirksamkeit ab 
1. Jänll'er des dem Kalen'derjahr, in dem der 
Stichtag Liegt, zweitfolgenden Ka:le'Illderjahres mit 
dem für dieses Jahr geltenden Anpa&sungsfaktor 
zu vervieLfachen. 

(3) Der Anpasrung nach Albs. 1 ist ,die Pension 
zugrunde z,u'legeli, auf di,e nach ,den am 31. De
zemher ,des vorangeg<lingenen Jahres in Geltung 
gestandenen Vorschriftlen Anspruch beStand, mit 
Ausnahme ,der Zuschüsse und vor Anrwendung 
von Ruhensbestimmungen. Sie erfaßt lm gleIchen 
Ausmaß <liL1e PensioIlsbestandtciLle. 

(4) Zu Idernach Abs. 1 bis 3 gebühren4en 
Pen~ion treten die im Sinne der Ahs. 1 . und 2 
angepaßten Zuschüsse nach ,den hiefür geltenden 
Vorschriften. 

(5) Bei der khiwendung ,des§ 55 Abs. 4 tritt 
an die Stehle der Pensiori; ·ailfdie ,der Versicheri:ie 
bei seinem Tdid Anspruch. geMbi hat oder gefJ,aht 
hähe, die fuii dem j.eweaigen Ai):passurigsfaktor 
vervielfachte P·ension. Die Vervlibl:fa~ung .ist ab 
1. Jänner eines jedeh J aJiJ:1es ih tier Weise vor
zunehmen; daß ihr der für aas voranigegall'gene 
Jahr errhL1lteIte Betrag z,ugrunde ZIli legen ist.« 

9. § 23 Albs. 1 hat zü lauten: 

,,(1) Eine Pleiisiori, mit Aüshialime einer Hin
ted:llli:abehenperi,sio~ riach eiheiri Pens:iohsefupf~n
gei, fäll i; mit deiji EiiitritJl: des Versiclienihg~fa11es 
an, wenn er <lIlif einen Möiuibsersten fällt, sonst 
riliidffii ,seihem Eintritt föige~deri Moriatief~iili. 
1St jedoch. im Zeiipünkt äes Einbribtes des Ver~ 
~icherungsfau:Iesaes. Ntez.,s ode.c, der daüernden 
Beriif9U:i1fähigRoot J;i,S Atn,t d)esVersidieiiteh höch 
riicht ,ef'losmen oder der Ver9ichene ws i:!ei· 
L'iSte der Notäfiältskafrdt&i&i rioch nicht ge-
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str.ichen, so f~l1t die Pension ,erst mit dem Zeit
punkt des Er:löschen:s oder der S~reichungan, 
wenn er auf einen Monatsersten f~H<t, sonst mit 
dem >di'e~em Zeitpunkt ,folgenden Monatsersten. 
Hinterbliehenenpensionen nach einem Pensions
empfänger faililen mirt dem dem Eintr1tt des Ver
sicherungs,f3!Hes fotlgenden Monatsersten an.". 

10. Der hisherige InhaItdes § 26 erhält die 
Hezeichnung Abs. 1 . AllS Abs. 2 ist anzufügen: 

,,(2) Hat eine \T.ersicherte Anspruch auf eine 
W'iitwenpension nach diesem Bundesges,etz, so ruht 
diese Pension für die Zeit, in der lSie beitrags
pflichtige Einkünfte aus lihrer Tätigkeit im Nota
riat erzidt." 

11. § 27 hat ZiU ,lauten: 

"Zusammentreffen von Pensionsansprüchen 

§ 27. Treff'en mehrere Ansprüche anlf Pension 
nach diesem Gesetz lJusammen, so ruht der dem 
Betrag nach niedrig.ere Pensions anspruch. Das 
RtJ;hen edaßt auch einen zu di,esem Pensions
anspr,uch gebührenden H1vf,10semoU'schuß." 

12. Lm § 42 Abs. 2 Z; 2 ist der Ausdruck 
,,§ 9 Ahs. 4" durch Iden Ausdr,uck ,,§ 9 Abs. 5" 
zu ·enetzen. 

13. a) § 48 Abs. 1 i,st folgender Satz anzufügen: 

",Bei .der BemesstJ;ng des Steigerungsbetrages sind, 
unheschadet einer tErhöhtJ;ng des Steigerungsbe
trages nach Abs. 5, höchstens 540 Versicherungs
mona~e heranztJ;ziehen." 

:b) § 48 Albs. 2 hat zm lauten: 

,,(2) Als Zusatzpension g,ebÜlhren monatlich 
17 v. H. des durchschnimlichen Monatseinkom
mens aus den ß.eirtragsmonaten während der 
el'1sten ach,t der letzten zehn Kalenderjahre 

1. vor dem Eintritt ,des Vel'1sicher,ungsfalles 
'Oder 

2. wenn es für den Versimerten günstig'er ist, 
vor Vollendung des. 60. Lebensjahres. 

Die Zusatzpension dad nicht höher sein als die 
doppelte Summe ,aus Grundlbetlrag und Steige
rungsbetl'1ag; der Sneigerungsbetrag ist ZJU diesem 
Zweck um den auf die Za:h'l oder Versicherungs
monat'e entfaltenden Ste~geruugsbetrag z,u erhö
hen, ,die der Versimerte in .der Zeit vom Eintritt 
des VersicherurugsfaLles bis zum Ende des Kalen
derjahr,es, in dem ,er _dias 70. Lebensjahr vollenden 
würde, un~er iBedachtnahme an.tf Abs. 1 erworben 
hätte. Von dem diese Summe über~eigenden Teil 
der Zusatzpens'ion gebührt monatlichdUe Hälfte 
zus~tzlich. Bei der Ermitttlung des Höchsthetrages 
der Zusatzpension h3Jt :eil1le Erhöhung des Stei
ge.rungsbetrages nach A:bs. 5 außer 'Betracht zu 
bleiben." 

c) § 48 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Monatseinkommen ist der lauf !den Bei

tra.goSmona't ,entfialllende Teil ,der Einkünfte nach 
§ 14 in ,dem Kal.enderj,ahr, ~n ,da,s der Beitra,g's
monat fällt. In ,den FäLlendes Albs. 2 Z. 2 sind 
die zur Bil.dung ,des ,durchschlfiiittl,ichen Monats
,einkommens heranzmziehenden Monat:s,einkom
men ·aufzuwerten. Die Aufw:ertung ist in der 
Weise vorzunehmen, daß ,die MonatS'einkommen 
mit ,dem '~hrer Zlei-blichen Lagemug ennspr,ech,en
den, um 0,5ephöhten halben Aufwertungsf'aktor 
des Al1g,emeinen ,Soza,lvers,icherungsg,es'etz,es 
(§ 108 c ,des AHg,erneinen Sozi,alversich,el'1un,gs
gese~es) ZlU vervlidfach'en sind." 

14. :a) § 55 Abs. 3 h:aJt zm lauten: 

,,(3) Die Witw,enpensl0n nach ,Albs. 1 Z. 2 
darf den gegen Iden Versicherten bei seinem Tod 
bestehenden 'Und mit dem ,im Zeitpunkt des 
Pensions·a;,nfailles für ,das Jahr ,des Todes geltenden 
Aufw.ertungsfaktor des AUgemeinen Sozia,Lv·er
sicherungsgesetzes (§ 108 c ,des Allgemeinen 
SozialversicherungsgesetZies) ~u:fg,eWoerteten An
spruch 'auf Unterhalt (Unterhaltsbeinrag) sow,]e 
die der Witwe aus demselben V'crsicherungsfa,H 
gebührende Witwenpension nicht übersteigen." 

,b) Dem § 55 Abs. 4 .istfolg,ender Satz anzu
füg,en: 

"Dalbei :gebührteine W:itwenpension nach Abs. 1 
Z. 1 jedenf.alls min,destensim Ausmaß des nach 
Albs. 6 jleweils geltenden Mindestbetrage's." 

c) 1m § 55 Abs. 6 ~stder Ausdmck "Wirtwen
pensionen nach Albs. 1 Z. 1 und 2 gebühren" 
durch den AuS/druck "Winwenpension nlach Abs. 1 
Z. 19,ebührt" :w,ers·etzen. 

15. § 63 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Ahs. 1 gilt ,auch in ,aUen übrigen Fällen 
de,s Aiusscheidens aus Ider Pensionsversicherung, 
ausgenommen ,in den FäHen, in ·denen 

1. der Tod des Versicherten 'Oder 
2. die Ahleistung des Prä-senz- oder Ziv,il

dienstes oder 
3. bei einem Notariatskandid~ten die Stellen-

losigkldit (§ 45 ,Albs. 2 Z. 4) 
die U roSache des Aussch,ei,dens ist oder nach dem 
Ausscheiden eine Berufsunfähig'hi~s(Alters)pen
sion oder ein Berufsunfähigkeitsge1dgebührt. 
Gebührt nachdem Ausscheiden eine di'eser Lei
stungen oder wird Präsenz- oder Zivildienst 
gdeistet oder w,ar der Notar~atskandidat -stellen
los, so güt Abs. 1 erst nach Idem nicht durch den 
Tod bedingten WegfaM ,der Leistungen hzw. nach 
dem Ende J,es Präsenz- od-er Zivil.d'ienstes bzw. 
nach ,dem Ende der Stellenlosigkeit, spätestens 
aber nach ,del'en sechsmonatiger ununterhroch,c
nen Dauer, es .gei d,enn, daß ,der Ausgesdliedene 
in diesen FäHen unmittelbar danach nach diesem 
Bundesgesetz wieder versicherungspflichtig wil'1d." 

2 
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16. a) Im§ 72. Aihs. 1 i.st der )eweil~ge. AUS-I d.er Liq~~~itätsreset;e. die ErträJge .aln V'e~siche
druck "des Deleg'lertentaKes der osterr·elchlschen rungsbe!trag,en zUZ'UJglich .der sonstIßen Emnah
NotIari·atskammern" durch ,den Ausdruck "des menZur Deckung ,der AusgJahen vora:us'sichtlich 
Delegiertentags ,der österreichischen Notaria,ts- nicht aus, Imnn .die Hauptversammlung zur Her
kammer" ZI\l ersetzen. steHung ,des GI.eichgewichlles zwischen Ausgaben 

b) § 72 Abs. 4 Z. 6 hat zu :lauten: und Einnahmen, .die Leis~ungen, ,a,usgenommen 
,das BerufsunfähigkeitsgeI.d. verhäiltnrismäß'ig kür-

,,6. die Festsetzung bzw. Neuf.estsetzung des zen; hiebei ist der Hundertsatz der Kürzung für 
Beitragssatzes gemäß § 9 Abs. 3 sorwie die Be- düe ZU'satzpension der BeI'uf.sunlfähligkei'ns(A!l1;ers)
schlußf.assung üher ,eine Erhöhung der V'erzugs- pensllon Idoppelt so hoch festzJUs'etzen, wi,e der des 
zinsen ,gemäß § 11 Abs. 2 bzw. über Maßnahmen Grund-und Steigerungsbetr.ages ,der Berubun-
im Sinne des § 80;" fähigk,e~ts(A1te1"1s)pension. Eine ~enS'ion kann 

c) § 72 Abs. 5 zweiter Satz !halt zu lauten: höchst'ens bis zum jeweils ,geltenden Mindestbe-
"Die Beschlüsse über ,die FestsetzJUng ,des Anpu- Itra,g (§§ 48 ./\ibs. 8, 55 Abs. 6, 58) g,ekürzt 
sungsfaktors, die F,eststellung der festen Betdge, wer.den. Dies gilt auch ,dann, wenn dieaJlgemeine 
,die Festsetzung bzw. NeufestsetZ!ung des Bei- RückLag,e in emem GeschäftJsjahr :nurmehr 25 v. 
tragssatzes, di,e Erhöhung der Verz,ugszinsen H. der Ausgalben des vorangegangenen Geschäfts
sowie über Maß,naihmen im Sinne des § 80 jahr,es beträgt." . 
hedürf,en ,der Genehmigung der Aufsichtsbe
hör:de; sie sind unverzüglich IlIach ihrer Geneh
migung :in der ,Osterreichllischen Notariats-Zei
tung' zu v,erlautbar,en." 

17. a) § 73 Abs. 1 hat zu Lauten: 

2Q. lm· § 83 Abs. 1 ,ist ,der Ausidruck "der 
österreichischen Notlariatskammern" durch den 
Ausdruck "der österr,eichischen Notamatskam
mer" ZI\l ersetzen. 

Artikel II ,,(1) Der Vorstand hesteht 'aus Idem Präsiden
ten, dess'en Stellvertreter 'und fünf weiteren 
MitgLied,ern. Der Präsident, ,dessen Sndl,vertreter; übergangsbestimmungen 
und drei weitere Vorstandsmitglieder (deren (1) Für rücLtändlLge. Beitrige für Zeiten vor 
Stellvertreter) halben ,der Gruppe ,der NO'tare, dem 1. Juli 1978 sind Verzugszinsen,sQweit sie 
zw,ei weitere Vorstandsmitglieder (deren Stell- nicht bereits vorgeschrielben sind, 'hn ,entsprech~n
vertreter) ,eLer Gl"uppe der Notariatskand,idaten der Aonwendung des § 11 des NVG 1972 ,inder 
anzugehören." Fassung des Art. I Z. 3zu berechnen. 

b) § 73 Abs. 3 hat zu1a1uten: (2) Die Bescimmungen ,des § 15 Abs. 1 des 
,,(3) Der Präislildent, dessen Stel1v.ertreter, ein NVG 19'72 in ,der Fassung des Art. I Z. 7 sind 

weiteres Vorstandsmitg,l.ied .alUS ,der Gruppe ,der erstma.ls 'auf -di.e Neu'ber,echnrung der Beiträge 
Notare ,und ein,es ;aus der Gruppe ,der Notariats- für ,das Kalenderjahr 1978 anzuwenden. 
kandi.daten müs'sen ihren Amtssitz (DienstoI't) in (3) Die Bestimmungen des§ 55 Albs. 3, 4 und 
Wien oder in einer solchen Entfernung von Wien 6 des NVG 1972 in der F,assung ,des Art. I Z. 14 
haben, ,daß sie kurzf6s,t:ig lan Iden Sitz der Anstalt sind nur lauf die ,Pen'si01nenanzuwenden, bei 
gel.angen können." d d f 11 

18. § 75' Albs. 2 hat zu Lauten: 

,,(2) Der ondnulngsmäßig ein'berufene Vorstand 
ist hei Anwesenhe'it ,des Präsidenten (dessen Stell
v,ertre'ter,s) U<J1Id von zwei weher,en MitgLiedern be
schlußfäihig,sof<ern mindestens eines der Gruppe 
,mer Notar,e angehört.'" 

19. § 80 hat zu lauten: 

"Maßnahmen zur Herstellung des Gleichgewichtes 
zwischen Einnahmen up.d Ausgaben 

§ 80. R.eichen .in ,einem Geschäftsjahr bei einem 
Be~ttiagssatz von 20 v. H .. ,und nach Auflösung 

' en,en ,er Vem.ich'erungs la nach .dem 30. Jun,i 
1978 eingetnetlen ist. 

Artikel III 

Wirksamkeits beginn 

Dieses Burndesgesetz tritt iaml. }uLi 1978 m 
Kr;aft. 

Artikel IV 

Mit ,der Vol1iiehung .J,~eses Bundesgesetzes ist 
der ,Bundesminister ,für 'soziale Verwaltung be
traut. 
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Erläuterungen 

Das Notarversicherungsgesetz 1972; das das 
No.tarver&icherungsgesetz 1938 a:b.geIöst hit, ist 
am 1. Jänner 1972 in Knaft getreten und s,either 
zweirri3.Jl novelliert worden. Die erste Nüvelle 
(BGBIL Nr. 781/1974), ,die am 1. Jänner 1975 
wirkSiamgewol1den ist, sah neben Leistungs
veribes,serungen und V,el'leiniiachullIg,en der Ge~et
zespl"axiJSdie übernahme von Neurege1ungen 
au's d,er 29., 30. unld31. Novelle z'um ASVG 
vor, ,die - .im Hinlhlick darauf, ,daß ,die ,in 
Betracht kommenden V orsch1'lif·ten in allen 
Sozi,alversicherungsgesetzen im _. wesentlichen 
übereinstimmen - auch für den Bereich der 
No.tarv,e1'lsicherung Vlon .Bedeutung waren. 

liegt, ,diese Maßnmhmen werden jedoch nicht aus
reichen, :um für 1978 und die folg,enden Jahre 
eine atusgeg1ichene Gebarung zu ,erzielen. Um 
einen GleichkL1!ngder Austgaihen- und Einnah:" 
menentw;ick1ungzu ,erI1eichen, ,die Steigerung ,der 
Ausgaben pro. Jahr ather tauch sehr stark abhän
gig ist vo.n ,der Zahl der Neuz.:ugänge an Alters
pensionen ,~n den ,einzdnen Jathren, ,süll ,der 
H.uptv,ers:lmmllrungdie Möglichkeit g,egeben 
werden, den Beitiragssatz je nach No,twendigkeit 
bis zu einer Höhe von 20 v. H. festzusetz'en. 
Vor einer weiteren BertragssatZJerhöhung hat sie 
die MögLichkeit, Maßnahmen im Sinne des § 80 
NVG 1972 zutreffen. ALs B,egleitmaßnahmen 
zur finanz~ellen Sanierung simd ,einige weitere 

Aluchdiezweite NoveHe(ßlOOL Nr. 708/1976) Knderungen beabsichtigt, vor allem eine Neru
&ing zu einem Teil atuf :d~e 32. NovelLe zum reg,elung 'bei den Verzugszinsen, ,eine Knderung 
ASVGzurück,d~e ebenfaLls eine Re~he von des Ber,echnungsmodus der Zusatzpension, eine 
Neuregelungen enthielt, die für die geslamte' Begrenzung ,des Stei:gerungsbetrages mit 540 Ver
Soziarlv,ersic?,emng .ma~geh~nd waren .. Zum sicherung,smonaten, Knderuiligen der Anptassungs
anderen TeLl set~~e SH! .d~e m~: der ersuen .Novelle. bestimmungen für die z,usatzpension, der Vor
beg~nne!1e. Er?~hun~ besummter Lerstungen i schriften über die Bemessung der WitIW,enpen
~OWle dIe ,admmtSUratlven V,erbesserungen fort. sion für Geschiedene tSowieder Bestimmung,en 

Haupta'n:laß für ,die vorliegenlde tdritte Novet-' über den Anfall einer l'-linterbliebeneilipension. 

l~erungdes N":G. 1972 ~'st,di,e nn;anzoiel1e Situa-, Darüber hinaus s'ieht die Novelle Kndemngen 
tlOn d'er V,e;,sl~erun,gsanstak. BIS zu.m Ja'hre: der Bestimmungen über die Leistung 'des über-
1976 halben ,~~,e B1I1;nahmen .der Ans:~lt Ihr~ Aus- i weisungsbetrages beim Aussch,eiden aus ,der No
gaben ,ste:s uber:s~~e~en. DI.ese '~osIt1Voe ~Innah-, tarvel"sicherung vor. Eine weitere Gruppe von 
,~ens~ntwlcklunß .splegelt SIch emerseits m ,den i Knderungen beschähigtsich mit Maßnahmen ,im 
fur d~e Not.ar,versl~e1'l~ng gdtenden Anpas.sungs-l Bereich der V,erw:aItung der V,ersicher,ungsamta:lt. 
faktoren w}der, dIe his zum Jahr,e 1977 Immer: Schließ~ich ,enthält der Entwur'f noch eine Anzahl 
~be~ den Anpassungsfaktor IdesASVG und der i Knderungen .alLgemeiner Natur, die Id~e prakti
u~r1g~n PenS'lOnsver~lch'erungen ,Laget;, anderer- i sehe Handha1bung des Gesetzes durch Ausscha:l
se~ts In den ,durch dIe erst~ und zweite Novelle i tung von Zw,eifehf1'lagen ,erl:eichtern soll. Hinzu
wQrksam gew~~denen Lelstungsverbe:s~erung~~.! zufügen ist ,noch, .daß ,der vodiegend:e Entwurf in 
Nach :den vorlaufige~ G.ebarungs,er?,ebmssen fur! enger FüMungna!hme mit Idel' Standesvertretung 

B
19!7 :Lst. er~.tmals mit :~mer V,ermmde~ng de:; der Versicherten und der Versicherungsanstalt 

eltragsemgange gegenuber ,dem Vorphr, bel des Notar.i:tcesausgea'rbeitet wurde . 
gleichzei~iger fühlbarer Steigerung der Aufwen- ' . 
dungen für die Leistungen im Vergleich zu 1976 Da Bunidesmitteln für ,diie Finanzierung tder 
zu rechnen. Notarversicherung nicht vorges,ehen sind, wird 

Die Hauptv,er!samm1ung hat zwar für 1978 eine 
Erlhöhung des Beitragssatzes um einen Proz,ent
punkt ('auf 10 v. H.) u:nd ,einen Anpassungs
faktor von 1,050 beschlossen, ,der Idamit zum 
e!1sten Mall unter ,dem ASVG-AnpassU'l1Jgsf~a!ktor 

auf Grund des Entwurfes ,eine finan!zielle Bela
stung des Bundes nicht. eintreten. 

Die V'el'f,assungsrechtliche Grundlage des Ent
wurfes :ist 'durch Art. 10 Abs. 1 Z. 11 B-VG 
gegeben. 
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6 933 der Beilagen 

Zu Art. I Z. 1 (§ 2 Z. 3 Iit. c): 

Die Beseitigung ,der bisherligen I1t. c im§ 2 
Z. 3 NVG 1972 hängt mit ,der teilweisen Neu
fJ.Ssung des § 119 der Notaril<1Jtsordnung in ,der 
Fassung :cler -Knderung der Nota,~iatsordnung, 
BGBl. Nr. 162/1977, zusammen. 

Der nunmehrige Inhailt des § 2 Z. 3 Irt. c 
NVG 1972 soll allfällig,e Zweifel über die ver
sicherungs'l"lechtliche Stellung ,eines neuernannten 
Notars, der sein Amt noch nicht au,getreten hat, 
bes,ei tig,en. 

Zu Art. I Z. 2 (§ 9 Abs. 1 bis 3): 

Wie bereits in der Einleitung ausgdührt 
wur,de, ist bei der EntwickJung der Beitrags
einnahmen der Ver5iicherungsanst,alt ei'ne Ten
denzwende ,eingetl'eten j für 1977 wenden gerin
gere Beitmgsei'nnahmen laLs für 1976 erwiartet. 
über den weiteren Vedauf der Tendenz !läßt sich 
keine sichere Aussage machen. Auf der anderen 
Seite muß die VersicherungsanstaJlt mit Einnlah
men in ,einer soldlen Höhe rrechnen können, die 
die '.Steigenden Aufwendungen für ,die Lei'stungen 
emspremend :a!bdecken. 

Um dieser SituatiQu begegnen zu können, soll 
~nder Notarv,e~siffierung künftig ikein gesetz
lich bestimmter Beitra,gssatz gelten. Anste,Ue des
sen sieht der Entwurf vor, daß ,die Hauptver
sammlung jedes Jahr für das jeweils fol'gende 
J,ahr den B-eitr.agssatz unter Beldamtnahme auf 
dieaHgemeine unanzieHe Lage der Ver~ich,erungs
anstah ,in .dem zur Deckung ,der Ausg,ahen erfor
derEmen A'llSmaß f,estsetzt. W ennaum nach 
geltendem Recht (§ ? Albs. 2 NVG 1972) der 
Beitl'agssatzmtit 7 v. H. g,esetzTim fix,iert ist, so 
lehnt sim die vorgesffi1agene jährloime Festset
zung des BeitraJgssatzes durch die Hau.ptver
samm1ung doch ,an die best,ehende P.raxis ,eng an. 
Naw~ § 80 Albs. 2 NVG 1972 ~n ,der. gelteniden 
FaSisung ist nämlimdie Hauptv,ersammlung er
mämtigt, 'in Ansehun:g der ,allgemein,en fin:anziel
len Lage der Anstalt, den B-eiitnag:ssatz über Idas 
gesetzlich begren~te Ausmaß zu erhöhen. Die 
Hauptv,ersamm:lung hat auch von diesem Recht 
fast jä:hrEch Gebrauch gemamt. Seitdem Inkraft
treten des NVG 1972 war Ider B,eitr<lgssatz stets 
höher aJIs 7 v. H., für das J.ahr 1978 wurde er 
mit 10 v. H. festgesetzt. 

Ergänzt wird di'eser neue Weg Z'Uf Boewält,i
gung der FinanzsillUat'ion durch die ebenhaJ!ls neu 
geschaffene Möglimkeit ,einer l1l.amträglimen 
Korrektur ,des jeweils ,g,e:1teniden Beitrag,ssatzes. 
Zeidmet sich in einem Gesmäftsjahr laib, daß di'e 
fuJ:sgaJben nimt hedeckt wet"lden können, 50 hat 
die HauptversaJmmlung .den in ,Kraft stehend:en 
BeitraJgss,atz für das gan'Le hufende Geschäftsjahr 
bzw. für einen Teild,essdben im ierforder.l:ichen 
Au~maß neu festz'!Usetzen. Dieser Besmluß ~ist 
spätestens ein Monat vor A!blauf des Geschäfts-

jahres zu 'fassen und hat rückwirken,de Kr,aft. Hat 
der Beitragslsatz 20 v. H. ,erreicht, so kann die 
Hauptv,el'samm1ung anstielle einer weiteren Bei
tngssatzerhöhung Maßoohmen gemäß § 80 NVG 
1972 zur Herstel1ung des Gleim,gewichtes zwi
schen Einnahmen und Ausgahen tr,effen. 

Gleichfal.1s in Berücksimtigung der finanziellen 
L~ge der Anstalt ,]st weiters eine fühlbare Erhö
hung des M~nctes,tbeitrages z,ur Versim,erung in 
Aussicht genommen. 

Im Zusammenhang mit der jährlichen Fest
steHung der f'esten Beträge (§ 72 Abos. 4 Z. 5 
NVG 1972) gilt für ,das Jaihr 1978 ein :Mindest
beitraJg von 423 S (für Notare 'und Kandidaten). 
Durm den Entwurf soH er mit Wirks,amkeit der 
Nov,eHe (1. JuIi 1978) auf 1000 S erhöht wer
den. SoLlte ,der von ,der B,eitrag.sgrundlage ab
häng.ige Beitl'aogssatz 10 v., H. übe1"steigen, soll 
sim der Min,destbeinrag ,iunomat~smerhöhen; 
und zwar für j'eden vollen Prozentpunkt über 
10 v. H. 'Wl1 100 S. Die erwähnten festien Be
träge wel'1den ab 1. Jänner ,eines jeden Jahr,es der 
jährliimen Dynamisierung untel'1Eegen. 

Zu Art. I Z. 3 (§ 11): 

Die monatlich zu leistenden Beiträge dn der 
Notarversim,erung, soweit ,die Beitr~gsgrundlage 
auf Einkünften au'S selbstäl1lcLiger Tätigroeit be
ruht, hahen ~n Anibetramt der nachVorlieg,en 
der ,erforderlichen Einkommensnachwe'ise von 
der Versimerungsaonstalt vorzunehmenden Bei
tl'<1Jgsneuberechnung (§ 14 NVG 1972) den 
Charakter von Beitr.ag,svonauszahlun:gen. Die in 
der vorliegenden Entwurfs'SteHe f.es,tgdegte Er
höhung der Ver~ugsz;insen von 8,5 v. H. auf 
10 v. H. und .di'e MögIichkert, sie im Einklang 
mit ,einer 'aiHfäl,Lig,en Beitragssatzerhöhung weiter 
hinauhusetzen, soll dazu heitragen, d:aß die 
monatlichen Beiträge mögliffist ,in der Höhe der 
neuzuberechnendenBeiträge entrimt,et wenden. 

Zu Art. I Z. 4 (§ 12): 

Die 'V1.QI1gesehene X,nderuug .soll, :in~beson,dere 
im Hil1lblick .auf ,die -K'nderungen zu iden §§ 2 
Z. 3 und 9 Abs. 3 zweiter S<l!tz NVG 1972, der 
Klarstelrlung dienen. 

Zu Art. I Z. 5 (§ 13): 

Die vorgenommene Ergänzung, nadl der im 
Fa:ll.edes Ausscheidens eines Notar,iatsk,a'Ilididat,en 
aiULS der V,er:s~cherung dessen Lohnkontoabsmrift 
der Versimerungsanstarh binnen Moruatsfrist vor
zuLeg,en ist, ,entsprimt der bisher g,eübten Praxis. 
Diese Praxli:s s.o1:1 nunmehr ges,etzlim . unter
mauert und gleidlZeitig :der Gesetzestext khrer 
formuLiert werden. 

Zu Art. rz. 6 (§ 14 Abs. 1 und 2): 

Nam gdtendem Redlt ist die Neuherechnung 
der B,eiträge nam AblaJuf eines jeden Kalender-
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933ider Beilagen 7 

jahres von ,der Anstalt vorzunehmen. Zur Be-I spätestens ein Monat vor dem En'~e eines Ge
schleunigung d~e~er Vorgangswe~se w,ird nun- schäftsjahres iden Beirtf!agssatz 'neu .festzusetzen 
mehr im § 14 Acbs. 1 NVG 1972 fest.geIegt, daß, (§ 9 Abs. 3 ,in ider Fassung ,des Art;. I Z. 2), 
die Neuberechnung, ullaJbhäng,ig ,vom Jahresab- I wäreaUel'\dings ,der Satz von 15 v. H. schon 

. lauf, nach Vorliegen der erforderliichen Unter- bei einer nachträglichen Er'hahung ,des Beitrargs
Lagen (siehe § 13NVG 1972) zu ,erfolgen hat. s·atzes um 'einen Prozentpunkt zu niedrig. Im 
Dardurch wind a,uch ,ein rascherer Beitragsein- § 15 Abs. 1 muß ,daher diese Möglichkeit der 
nahmensfluß für die Vef!sicherungsanstalt er- Beitragssatzerhöhung B,erücksichtig,un,g finden; 
reicht. I dies g,esch,ieht in der Form, ,daß Zium Satz von 

§ 14 Abs. 2 NVG 1972 steht mit§ 48 Abs. 3 15 v .. H. addiJlliv j7ner Proz~n1JSatz dazug,eschla-
Z 1 d 2 NVG 1972 ' E' k1 N ch d' I gen wlr,d, um ,den SIch ,d'er BeItl'1argrSsatz '3Juf Grund . uru Jm . In"' ang. a 'l,eser I h"h 
Ges'ctzessteHe sind im }rahr ,des VersicheJ:1ungs- der Anwendung ,des § 9 Abs. 3 ,er 0 t. 
falles und in dem diesen vorangehenden Jahr für 
die Ermittlung ,der Zusatzpension nicht .die tat- Zu Art. I Z. 8 (§ 20): 
sächlichen, ,sondern fiktiv,e Monatseinkünfte D:i,e vorliegende Neufassung beWIrkt, ,daß eine 
heranzuziehen. Diese fiktiv,en Monatseinkünfte Zusatzpension einer A1terspensio<n, d~e in ,der 
biLden ,dem ,derzeit in Kllaf,t&tehenden § 14 Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember eines Jahres 
Abs. 2 NVG zufo:lge auch die Grurudlag,e für angefa,Uen ist, erstma1~g a,b 1. Jänn:er deszweit~ 
die Neuberechnung der B,eiträge für die genann- foLg,enden Jahres nach ,dem Jahr ,des Stichtages 
ten Jahr,e. Durch ,d:je ,im Art. I Z. 13 normierte m'it ·dem zu ;diesem Zeitpunkt gdtenden Anpas
Knderung wir,d ,die darg,estel1te B,erechnung der sungsfaktor zu vervidfachenist. NaCh der 
ZUSJatzpension auf der Grundlage von fiktiven gegenwärti%en RechtsLage willd jede P.ension (die 
MonQllseinkünften a,ufgegeben. ,§ 14 Abs. 2 NVG bekanntlich 'aus dem Grundbetr:ag, dem Steige-
1972 muß daher entsprechend geändert w,erden. rungslbetl'1ag und der Zusatzpens,ion ZJUsammen-

Da d.~e erforderrLichen Einkommensnachweise 
insbesoruder,e hei NotJa:pen erst nach einer gewissen 
Zeit vorliegen, wir,d ,rue Regelung, nach der im 
Jahr des VersicherungsflaHes rund dem diesen 
vorangegangenen Ja!hr die Neuberechnung nicht 
v,on den 'tlatsächLichen Monats,einkünfDen' ,cLurdl
zuführen ist, beibehalten. Nach der vorliegenden 
Neufassung des § 14 Ahs. 2 NVG 1972 sind für 
die BelitrngSU'euberechnung in diesen beiden 
Jahren die nachgewiesenen Einkünfte (§ 14 
Ahs. 1 NVG 1972) aus dem ,dem }a.hr des Ver
sicherungsfalleszweitvorangegangenen Jahr her
anzuziehen. 

Ein füh1baper Ausfa,L! an Versicherungsbei
trägen düpf,tle ,dahei nicht ,eintreten. Er kann mit 
oirka 3% ,eines Jahresbeitrag,saufkommens ge
schätzt weJ:1den. 

Zu Art. I Z. 7, (§ 15 Abs. 1): 

Die Neuf,assung des § 15 Albs. 1 NVG 1972 
stellt eine weitere Maßnachme dar, um die Ent
richtung ,der laufenden Monatsbeiträge in der 
Höhe zu 'erpeichen, wie g,ie den der Neuberech
nung zugruiJJde zu legenden Einkünften ent
spricht. Ist nämLich ,der Betrag ,der vorg,e,schr,ie
benen Beiträge merk1ich, U!fi,d zwar um mehr 
als 15 v. H., höher als der Betrag der ,im abzu
rechnenden Kalenderjahr tatsächlich entrichteten 
Beiträge, saUen besondepe Verzugszimenbestim
mungen wirksam werden. In di,esem FaU sirud, 
ung,eadllletder FäHigkeit, vom 3.1us'ständigen 
Unterschiedsbet'racg ab ,dem siebenten Kia1ender
monatclesdem ahzu!'echnenden }ahr folgenden 
Ka1enderjahr,es ,die in Betracht kommenden Ver
zugszinsen (siehe Art. I Z. 3) zu leisten. Da in 
Hinkunft ,die Hauptversammlung ,el'1mächtigt ist, 

g,esetzt ist) mit ,einem Stichtl3Jg ,in ,dreI' Zeit bis 
~Ull11 1. Dezember einerS Jahres, hel'1eits ab 1. Jän
ner dres fo1gen,den Jahpeserstmails 'angepaßt. 

Maßgebend für ,d~e nunmehr V'or,gesch1agene 
verzögerte erstma'lig,e Anpassung ,der Zusatipen
sion ist vor a:llem der Umstand, I(hß auf ,den 
Zeitpunkt ,ein'er freiwiLligen Amtsnciederlregüng 
spekuhtliven Ober,l~~ngen in Bezug a.uf eine 
Erhöhung der Pension info1ge ,der Pensions
dynamik ke,inen Einfluß halben 'saUen. 

Zu Art. I Z. 9 (§ 23 Abs. 1): 

Nach § 23 Abs. 1 NVG 1972, wire er zur Zeit 
gilt, best,eht für den AnEall einer Hinllerbliebe
nenpension nach einem Pensions empfänger keine 
gesonderte RegeLung über deren Anfall. Das be
deutet, wenn bei einem Pensionshezieher der 
V'ersichel'1ungsf"ül ,des ~odes ;am Ersten einerS 
Monats 'eintritt, daß in di,esem Monat sowohl 
die jeweilige DiJ:1ektpenSlion als auch die Witwen
pension ,ausz,uzahlen ist. Dieses Nebeneinander 
von Direkt- und Hintephliehenenpension soU 
mit der ,gegenständlichen Knderung beseitigt wer
den. So wie in den ülbrigen Pensionsv'ersicherun
gen soll eine Hinterbliebenenpension nach ,einem 
Pensions empfänger künftig mit dem den Eintritt 
des Versicherungsfa:1les folgenden Monatsersten 
a:nf;allen. 

Zu Art. I Z. 10 und 11 (§§ 26 Abs. 2 und 27): 

Die vongesethenen Neuregdungen über das Zu
sammentreffen von beitmgspflichtigen Einkünf
ten mirteiner Witwenpension (§ 26 Abs. 2 NVG 
1972) Ibzw. üher das Zusammentreffen von Pen
sionsanspruchen (§ 27 NVG 1972) waren be
reits im selben Wortlaut, zurückgehend auf ein 
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8 933 der Beiila:gen 

Verlangen .der Ver;icherungslnstaltd<es öster
reichischen Notarilates, iin ,der Stammtas.sung· des 
NVG 1'972, BGBl. Ni'. 66, enthalten. Dieses 
Verlangen wuroe im Zuge ,des B,egutachtungs
verfahrensbetreff,el1id .den Entwurf eines Notar
versicherun.gsgeserzes 1972 gestellt und wie folgt 
begründet: . 

"Schon § 23 NVG 1938 hat bestimmt, daß 
beim Zusammentreffen mehrerer Ansprüche 
nach ,diesem Gesetz stets nur .die höchste Lei
stung g,ebühre. Diese B,estirnmung :ist besonders 
wichtiig gewor,den, weil ,der Eintritt weiblicher 
Notariatskanrdi,draten, ,die mit ein·em Standes
angehörigen verheiratet sind, sowohl einen An
spr.uch auf Witwenpension ;als lauch 'alUf eine 
Direktpension 'entstehen IMsen kann. Nun ist 
der Stan,d zwar ständig hestrebt, mit nicht g,e
ringen finanziellen Lasten den U nterha'lt ,der 
Hinterbliebenen von' Kolleg.en möglichst gut 
sicherzlUstellen. Gera.de ,desha:lib ,darf ,a.ber ,aUlderer
seit,s ~eine unnötige Anspannung ,der finlanzidlen 
Lag.e der Anstalt vel"treten werd,en. Dies wäre 
aber bei Doppelzahlungen der Fa:1l. Es müßte 
daher diese Bestinimung a.u·s .dem g.elteruden R·echt 
31ufrecht bleiben." . ' 

fun Zuge der 1. Novelle zum NVG 1972, 
BGBl. Nr. 781l1974,el"folgte ,eine $>or·eichung 
·dieser heiden Regelungen, und zwrar ,in Entspre
chrung .eines Wunsches der Standesvertretung der 
V,ersichertlen, oden .s,j'e [rOlgendertrnaßen hegründete: 

"Eitne V er9icherte, die :gl,eichzeitig eine Witwen
pension De7Jieht (§ 26 Abs. 2), hat es ni'e gegeben. 
Da:s Zusammentreffen von mehreren Pensions-
3Insprüchen (§ 27) führt 3IUch :im AlIg,emeinen 
SOljalv'er.sicherungsgesetz nicht mehr ~um RlUhren 
(§ 91 ASVG wurde mit 1. Jänner 1961 aUlf.ge-
hoben)." '. 

Nunmehr w.ird von ,der Stlanrdesvertretung 
und ,der Versicherungsanstlalt verlangt, ,die ge
'nannten Vorschriften wi'eder in· ,das Gesetz auf
zunehmen; sie führen hiez,u 3lUS: 

Zu § 26 Abs.2: 

"Mit ,der Wi·ederaufnahme des Absatzes 2 des 
§ 26 sol,l 'nur ,erreicht wel1den, daß in Iden in 
,dieser Gesetz,es9telle vorgesehenen Fällen keine 
ungerechdertigte Belastung der Anstalteintr,itt." 

Zu § 27: 

"Dieserlhen Gründe, welch,e für. ,die Wieder-
3Iufnahme des Abs3!tzes 2 ,des § 26 sprechen, er
fOl1dern auch die hier VlOl"'gesehene Regelung." 

Die Ändemngen zu Art. I Z. 10 rund 11 
tliagen ,der nunmehr.a:ktuellen Auffa~sun:g ,der 
Standesv1errtretung IUnd Ider Ver9ichrerungsanstalt 
Rechnung. 

Zu Art. I Z. 12 (§ 4i Abs. 2Z. i): 

Die Kndemng ,ist ledig;lichredaktioneller 
NatUir. 

Zu Art. I Z. 13 (§ 48 Abs. 1 bis 3): 

Die Ermittlung rderZu51atzpensä,on' für das 
Jahr .des Vers,icherung;sfalr1es und .das diesem vor
ang,ehenden Jahr wilid, wie bereits !in den Erläu
terungen z,u Art. I Z. 6 (§ 14 Abs. 2) ausg.eführt, 
nach ,den geltenden VOl'schr.iften nicht von den 
tatsächrllichen Monatseinkünften vorgenommen. 
Zu .dies'em Zweck wel'den für d~e in Betr:acht 
kommend,en zwei Jahre. ,die durut,.schn'ituJ.ichen 
Monatseinkünfte aus dem .dem Kalenderj.ahr des 
Vers,icherungsofaJ!1es zw,ei,tvorange.g'angen,en Jahr 
Jeweils mit dem Anpassungsfaktor bzw. dem 
Produkt zweier Anpassungsfaktoren v,ervielf,acht. 
Ange9ichts ,der derzeitigen Einkomrnenss,ituaoion 
iin Nota.r.iat kann der Falrl eintreten, daß ·di,e 
vel1s,ichemngspfEch,tligen Binkünfteeines Ver
sicherten in den maßgeblichen zwei J ahlien runter 
den Ulach der dargestellten RegeJung 'anzunefu,
mencLen Enkünften liegen. Um eine solche unge
wolhe und mit .dem Geist der Regeloung nicht zu 
vereinbarende Wirkung auszuschli,eßen, wH ,die 
Zusatzpension n.icht mehr wie bisher 'a,us dem 
durchschnittlichen Mönatseinkommen der Bei
tr.aogsmonate während ,der JetZ'ten z·ehn Jahre v.or 
dem Eintr.i,tt des Venichel'ungsfiaMes ß,ebi,Ldet 
wenden. Maßgebend sollte künftig 'nur mehr .das 
tatsächLich ,erzielte Einkommen sein. Es g.ebührt 
daher nad1 der vorJ.ieg'enden K,nderung aIs Zru
satzpension em Hundertsatz ,des ,durchschnitt
Ech,en MOl1iatseinkorn:rnens ;]Jus den Beitrlags
mona·ten währ,end ,der ,ersben acht der ,letzten 
zehn Kalenderjahre vor Eintritt des Versich'e
rungsf,aUes; die Notwendigkeit, für da's Jahr des 
V,ers,icherungsfaUes ,und dem ,diesen V1oroangehen
den }ahr fiktive Einkünfte 'heranzuziehen, er
übrigt 6'ich da:durch. 

Der P,rozentsatz der Zusa:tzpenStion !beträgt 
derzeit 15 v. H. Im HinbLick ,darauf, daß ~ich 
der Beobachtungszeitl'laum für .die Einkom
mensentwicklung künftig von z·ehn auf acht 
Jahl'le VIerringern ·wird, kann ,dadurch, vergl,i
chen mit ,der geltenden R>egelung, eine Schmä:Le
rung des. Betr:ages der Zusatzpension eintreten. 
Um das ZJU v,erhindern, wir,d dieser Satz auf 17 v. 
H.eIihöht. Gleichz,eitig wind der Beohachtung/>
zeitraoum lauf Karlenderjalhr,e (bisher Jahre) aohg;e
s()ell t. Diese Maßnahme dient .der Vereinf.achung 
der Ermitdung der Zusatzpension. 

Be.i der Festsetzung ,des Höchstiausmaßesvon 
540 Ver,sicherungSlIllonaten ,rur di,e B em'essung . 
des SteigerungshetJragles - eine Erhöhung des 
Steigerungsbetragesinfolge ·mnes DienstunfaUes 
(§ 48 Abs. 5 NVG 1972) hleiht ,dahe,i jedoch 
außer netr,ach,t - handelt 'es !sich ebenfaHs um 
eine Maßnahme zur Beschränkiung nicht '&erecht-
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fertligter LeJi.soungSiaufwendungen. 540 Versiche
rungsmonate ist dasa,uch in ,den übrvg,e;n P.en
sionsvel1sich'erungengeltende Limit für die Be
r,echnung des Steigerungsbeorl:l<ges. 

Zu Art. I Z. 14 (§ 55 Abs. 3, 4 und 6): 

§ 55 Abs. 4 unld Ab~. 6 ;in ,der g,eltenden 
Fassll'ngnormiert -ein Höch,stausmaß für Witwen
pensiünen für die Witwe ,und d~e geschiedene 
Ehefrau ,im Ausmaß der V-erskhertenpensiQn; 
g1eichzeitJig rst vorgesehen,' ,daß di'ese Witwen
pensionen auf jeden Fall in Ider Höhe -der Min
destpenslion g,ebÜlhren (1978: 8 085 S). Bei der 
bestehenden FÜl!anzsiouatiün der Ansta<h: e,rscheint 
ein Aufrechterhalten dieser Regelung .a<ngesichts 
der reLaotiv hühen Min,destwitwenpensiün nicht 
mehr vertr,etbar. Künf,~ig ,süLl ,daher in Anleh
nung anrue in den ü1brigen Pensiünsvensiche
rungen geltenden RegiClung-en (v-gl.§ 264 Abs. 4 
ASVG) die Witwenpens:ion für die früher-e Ehe
frau mit dem Untet1haksanspruch gegen ,d-en 
Versicherten zur Zei-t seines Tode-s, a:r.lerdings 
jewei.ls aufg-eWlertet mit ,dem für .das Jahr des 
Todes gdtenden Aufwerüungsfaktor des ASVG, 
begrenzt werden. Der bisher bestandene An
spruch der früheren Ehefltlau -auf Wi~wenpen
stün, ungeachtet aer' Höhe des Unter.haltsan
spruches, ,a.uf j.eden FlaH im Ausmaß der j,eweils 
~eltenden Minldestwitwenpension, wird damit 
3lufg:ehohen. 

Dern:en~spr'echend muß auch bei der Anwen
dung der Bestimmungen über da<s Höchstausmaß 
,der Wiitwenpensionen unterschi-edIich vorgegan
gen werden, jen,ach dem, ob -e,s sich' um' die 
~itwenpension für -die Witwe oder <die g,eschue
dene Ehefrau" handelt, weil ja .nur. mehr der 
Wutwe nach dem Ver,sicheruen die Witwenpen
sion in der Höhe des jeweiligen Mindestbetrag,es 
(§ 55 Abs. ,6 NVG 1972) gelbühren soU. 

Zu Art. I Z. 15 (§ 63 Abs. 2): 

Nach § 63 Abs. 2 NVG 1972 list, sübaldein 
·Versichertera.us der Nütarv'ersicherung ausschei
det, ein überWleisungsbetrag an di_e Pel1Js:ions
versicherungsanstalt ,der Angestellten zu leisten. 
Diese Pflicht 'tmifft .die Ver,sicherungsansta:lt des 
österreichischen NütariatJes '<l!uch 'bei einem kurz
fristigen Aussch-eiden eines Versich-erten mit nach
folgendem W'iedereintritt in die Pensions ver
sichel'ung nach dem NVG 1972. In diesem Fall 
ist von .der Pensiol1Jsvel'sicherungs,anstalt der An
g,esllellten ein wei-tJer-er überweisungsbetra,g, und 
zwar an die Nütarversicherungsanstah ZlU zall'len. 
Dieser unnötige Verwaltungsaufwand -sOoll in 
solchen FälLlen, d:ie bei NotlaJrLatslm:n1did!auen rum 
Rahmen eines Dienstgeberwechse1s eintreten, in 
Zukunft vel'm1eden weriden. Die Pflicht ,d-er Ver
sicher:u:ngs'a<Usullt zur Le~stung des überwei
sungsbetr:ages für einen Nütal'iatskandi,daten wird 

daher, wenn -das Ausscheiiden -a<us der Notar
versicherung aus dem Grund der Stellenlosigkeit 
erfolgt und nid1t länger a,1s sechs Münate d~uert, 
für diese Zeit sisci,ert. Wil'id der Betr-effende 
wieder ein V-ersicherter, bietet ihm ,der geltende 
§ 42 Ahs.2 NVG 1972 die Möglichkeit, die 
Beiträge für die Zeit ,der Untel"bredmng der 
Versicherung nachzuentrichten.. Dauert die 
S~dlenlüsigk-eit des NQtariatskandtidaten länger 
aLs ,sechs Monate an, tritt die bes-tehen,de Rege
lung über ,die Leistung ,des überw.eisun,gsbetrages 
mit Wirksamkeit ab der Beendigung des Kandi
datenverihältnisses in K,raft. 

Zu Art. I Z. 16 (§ 72 Abs.l, 4 und 5): 

Die Knderung zu § 72 Abs. 1 NVG 1972 
~eht ,auf ,die Knderung der No~ariatsordnung 
zurück. 

Die Neufürmuli-enung des § 72 Abs. 4 Z. 6 
und Abs. 5 ist die Folge der Neuregelung betref
fenddie Fesllsetzung ,des Beitragss.atzes sowi.e des 
Satzes der Verzugszinsen durch die Hauptver
sammlung; zur· V-e,rbindlichkeit ,dieser B'eschlüsse 
ist ihre· VerhutJbarung im öffent1ich,en Publika
tion~ürgaJn -d,er Standesvertretung, in der "öster- . 
reicllischen Notariatszeitul1Jg" erfonderllich. 

Zu Art. I Z. 17 (§ 73 Abs. 1 und 3): 

Die über VürschLa.g der Standesvertretung der 
Versicherten iul1Jd ,der Versich-erungs-anstal t vürg-e
sehene Erw-eiterung des VOl'lStlandes SQll .die Vor
aus-setzung fÜlreinestärker,e V,ertrellung VOon 
Funktiünänen aus anderen Bundesländern als 
Wien an der Verwaltung der Ven<;icherungsan
soalt schaffen. 

Zu Art. I Z. 18 (§ 75 Abs. 2): 

Di'e NeuFassung ,des § 75 Ahs. 2 NVG 1972 
ist ,eine Fülge der Knderung ,des § 73 Ahs. 1 
NVG 1972 (Art. I Z. 17). 

Zu Art. I Z. 19 (§ 80): 

Die vorgeschlagene Änderung des § 80 NVG 
1972, der di,e Kürzung vün Leistungen vürsieht, 
wenn die VersidIJerungsan.stalt das Gleichgewicht 
zwischen Alusga<ben und Einnahmen nicht mehr 
hersteHen kann, bezieht sich :auf die Vürausset
zungen, unter denen .die Hauptv-er9ammlung 
einen 5Oolch-en Beschluß fa.ssen k-ann. An,gesichts 
der i:m voI"liegenden Entwurf beahsichtigten 
jährlichen Beitragsfestsetzung durch die Haupt
v,ersammlung, süll eine Leistungskürzung erst 
dann in Frag,e kümmen, wenn trütz eines Bei
tragssatzes von 20 v. H. und Erschöpfung der 
Liquiditätsreserve {§ 77a NVG 1972) die Aus
gaben der Anstatlt nicht bedeckt wenden können. 

Die Regelung, daßhei einer 'Leistungskürz;ung 
nach § 80 da<s Beruf5unfähigkeitsgeld {§ 49 NVG 
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1972) auszunehmen ist, sta,mmt bereits aus dem 
gelt-enden Recht. Diese Leistung gebührt nur 
einem Notar,iatskandidatJen bei vorübergehender 
Berufsunfähigkeit höchstens für die Dauer von 
zwölf Monaten (bzw. 24 Monaten bei 'einem 
Dien~tunfaH). Sein Ausmaß 1st überdies mit dem 
jeweils geltenden Mindestbetrag der Beruf,sun
fähigkeitspension (§ 48 AJb5. 8 NVG 1972) fixiert. 
D~e unllersd1iedliche Behanldlung der Pensionen 

geg,enüber dem Berufsunfähigkeitsgeld bei einer 
nach § 80 NVG 1972. wirksam wer.denden Lei
stungskürzung erscheint ang,esichts des über
brückung.scharaktersdes Berufsunfähigkeitsgeldes 
aus 50ziia,l.en Gesichtspunktlen ver~retbar. 

Zu Art. I Z. 20 (§ 83 Abs. 1): 
Die Änderung ergibt sich laus Art. II -der Ände

rung der Notar.iatsor-dnung. 
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